
 
 
Hinweise zu den Zugangsregelungen für das Gelände 
des Halleschen Kanu-Club während der Austragung des 
Sparkassencup der Schulen am Kanuzentrum 
Osendorfer See vom 19. bis 20. Juli 2021 
 

 
Nach der derzeit gültigen Eindämmungsverordnung sind wir als Veranstalter verpflichtet alle Teilnehmer und Besucher der 
Schulmeisterschaften über den gesamten Zeitraum der Veranstaltung zahlenmäßig zu erfassen, sowie den Nachweis über 
einen negativen Corona-, Impfungs- oder Genesungsbefund zu prüfen. 
 
Wir folgen der Empfehlung der Stadt Halle/Saale und werden ausschließlich die digitale Erfassung der Besucherzahlen über 
die App e-Guest nutzen.  
 
Für die Prüfung von Corona-Tests, Impfzertifikaten, Genesungsnachweisen nutzen wir die Apps e-PassGo und 
CovPassCheck. 
 
Ihre persönlichen Daten werden von uns weder gespeichert, noch können sie eingesehen werden. Im Bedarfsfall erhalten 
nur die Gesundheitsämter Zugriff über die App-Betreiber. 
 
Informationen zu den Applikationen finden Sie hier: 
https://e-guest.de/ 
https://www.passgo.de/ 
https://digitaler-impfnachweis-app.de/impfschutz-pruefen/ 
 

Zugangsregelungen für Besucher: 

Schritt 1 vor Anreise: 

▪ Besucher: Installieren Sie bitte die Applikation e-Guest auf einem Mobiltelefon, mit dieser App checken Sie beim 
Einlass sich selbst und Ihre Begleitung ein, bzw. nach Veranstaltungsende aus 

➔ Hinweis: können oder möchten Sie diese App nicht verwenden, übernehmen wir die Anmeldung über die 
App, wir benötigen dafür ein gültiges amtliches Dokument, Ihre persönlichen Daten werden auch hier 
nicht von uns gespeichert. 

▪ Nachweis Negativ-Befund Corona:  

o Bitte weisen Sie einen negativen Corona-Befund nach, entweder durch: 

✓ einen akkreditierter Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, nutzen Sie, wenn möglich, die Applikation 
e-PassGo, Sie sparen die Wartezeit an den halleschen Teststationen und beim Zutritt zu unserem 
Gelände. 

✓ einen Impfpass, gültig erst nach 14 Tagen der vollständigen Impfung. 

✓ ein digitales Zertifikat via App CovPass oder Corona-Warn-App 

✓ ein ärztlichen Genesungsbefund. 

✓ einen Corona-Schnelltest vor Ort (Corona-Schnelltests sind selbst zu organisieren). 

▪ Nachweis Negativ-Befund bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres:  

o Nach der aktuellen Eindämmungsverordnung (14. SARS-CoV-2-EindV vom 16. Juni 2021) sind Kinder und 
Jugendliche bis Vollendung des 18. Lebensjahres von der Testpflicht ausgenommen. Diese Regelung gilt 
vorerst bis zum 14. Juli 2021. Sollten sich Änderungen bis zum Veranstaltungsbeginn ergeben, informieren 
wir Sie zeitnah. 

Schritt 2 Einlass zum Vereinsgelände 

https://e-guest.de/
https://www.passgo.de/
https://digitaler-impfnachweis-app.de/impfschutz-pruefen/


- Bitte weisen Sie beim Einlass einen gültigen negativen Corona-Test oder Impf-/ Genesungsbefund vor, siehe Schritt 
1. 

- Scannen Sie mit der App e-Guest den QR-Code am Eingangsbereich, Sie sind damit automatisch eingecheckt. 

- Hinweis: können oder möchten Sie diese App nicht verwenden, übernehmen wir die Anmeldung über die App, wir 
benötigen dafür ein gültiges amtliches Dokument, Ihre persönlichen Daten werden auch hier nicht von uns 
gespeichert. 

 

- Fügen Sie alle Begleitpersonen nacheinander ein (nur Vor- und Zuname). 

 



Schritt 3 Verlassen des Vereinsgelände 

- Öffnen Sie die App e-Guest und checken Sie aus, alle Begleitperson werden automatisch mit ausgecheckt. 

 

 

Stand 17.06.2021, bei Änderungen zum Ablauf informieren wir n zum Ablauf informieren wir Sie 
umgehend 


